
Seite 1 von 2

Eichelbaum
Rechtsanwälte

Umfassende Reform des Insolvenzrechts
im Hinblick auf die Sanierung von Unternehmen

Im Februar 2011 hat die Bundesregierung ihren Entwurf für ein Gesetz zur weiteren Erleich-
terung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) vorgelegt. Der Entwurf sollte im Juni 2011 
zur Abstimmung in den Bundestag und Anfang September 2011 in den Bundesrat einge-
bracht werden. Infolge der Turbulenzen um den Euro und entsprechender Eilgesetzgebun-
gen hat sich das Vorhaben auf Ende November 2011 verzögert, soll aber bereits zum 
01.01.2012 dann auch in Kraft treten. 

Die Reform will unter anderem die Instrumente zur Sanierung lebensfähiger Unternehmen 
verbessern. Durch die Einführung eines dem amerikanischen Chapter-11-Verfahren ver-
gleichbaren  Schutzschirmverfahrens  sowie mit einer Stärkung der Eigenverwaltung sollen 
zusätzliche Anreize für eine rechtzeitige Einhaltung von Sanierungs- und Restrukturierungs-
maßnahmen geschaffen werden. Auch ist eine stärkere Mitwirkung der Gläubiger bei der 
Auswahl des Verwalters vorgesehen. Ein weiterer Kernpunkt zur Stärkung der Gläubigerau-
tonomie im Insolvenzverfahren ist die Einführung der Umwandlung von Forderungen in Ei-
genkapital ( Dept-Equity-Swaps ) im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens, wodurch den 
Gläubigern Eingriffe in die Rechte von Altgesellschaftern ermöglicht werden.

Die Regierung verspricht sich durch die Verabschiedung des Gesetzentwurfs einen Mentali-
tätswechsel für eine andere Insolvenzkultur in Deutschland. Durch die Reformen soll das 
Recht stärker auf die Sanierung überlebensfähiger Unternehmen ausgerichtet werden, damit 
das Insolvenzverfahren künftig stärker als bisher als echte  Chance zur Sanierung  verstan-
den wird. Dies setzt allerdings voraus, dass dies vor allem auf Seite der Antragsteller, näm-
lich der Geschäftsleitung des sanierungsbedürftigen Unternehmens, rechtzeitig erkannt wird. 
Hieran knüpft das  Schutzschirmverfahren  für den Schuldner an. Ein Schuldner soll zukünf-
tig bereits bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder bei Überschuldung die Möglichkeit erhal-
ten, innerhalb von drei Monaten in einer Art  Schutzschirmverfahren  unter Aufsicht eines 
vorläufigen Sachwalters und frei von Vollstreckungsmaßnahmen in Eigenverwaltung einen 
Sanierungsplan auszuarbeiten, der anschließend als Insolvenzplan umgesetzt werden soll. 
Das Gericht soll dabei nicht nur regelmäßig den vom Schuldner vorgeschlagenen als vorläu-
figen Sachwalter einsetzen, auf Antrag soll das Gericht auch dazu verpflichtet sein, Zwangs-
vollstreckungen gegen den Schuldner zu untersagen oder einstweilen einzustellen. Zudem 
ist dem Schutzschirmverfahren die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters oder der 
Entzug der Verfügungsbefugnis des Schuldners über sein Vermögen fremd. Dies beinhaltet 
für den Sanierungswilligen, aber auch sanierungsfähigen Schuldner, eine echte Chance, 
ohne die einschneidenden Maßnahmen der fremdbestimmten Anordnung von Verfügungs-
beschränkungen in sein Vermögen eine umfassende Konsolidierung anzugehen.

Gleiches gilt, wenn wesentliche verfahrensbeteiligte Gläubiger einen Ansatzpunkt zum Erhalt 
des schuldnerischen Unternehmens sehen und bereit sind, diese weitreichenden Sanie-
rungsschritte mitzugehen, teilweise auch durch Umwandlung ihrer Forderungen am schuld-
nerischen Unternehmen in Gesellschaftsanteile desselben ( Dept-Equity-Swaps ). Hierbei 
verspricht sich der Gesetzgeber ein gesellschaftsrechtliches Instrument in der Insolvenzord-
nung geschaffen zu haben, das Widerstände von Altgesellschaftern des schuldnerischen 
Unternehmens zu überwinden hilft. 

Auch wenn im Hinblick auf die abschließende Lesung noch Änderungen im ESUG anstehen 
können, ist trotzdem mit einem  großen Wurf  bei der Reform des Insolvenzrechts in der seit 
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dem 01.01.1999 geltenden Fassung zu rechnen. Unternehmen, die sich selbst als sanie-
rungsfähig und auch  willig betrachten, sollten die sich gebenden neuen Chancen erblicken 
und auch nutzen. Der Malus  Insolvenz  wird nicht in der bisherigen Form fortbestehen.
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